
Bekanntmachung
Gemeinde Gilten, Bebauungsplan Nr. 13 „Kirchende Südwest von 
Gilten“ mit örtlicher Bauvorschrift; Beschluss über den 
Bebauungsplan gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Gemeinde Gilten hat in seiner Sitzung am 21.04.2021 gem. 
§ 1 Abs. 3 und § 10 BauGB und der §§ 10 und 58 Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) den Bebauungsplan Nr. 13 
„Kirchende Südwest von Gilten“ mit örtlichen Bauvorschriften als 
Satzung und die Begründung beschlossen.

Das Plangebiet liegt im Ortskern von Gilten. Neben einer Teilfläche der 
Verkehrsfläche der L 191 beinhaltet der Gestaltungsbereich im 
Einzelnen die Flurstücke 11/5, 12/1, 118/1 und 16/3, Gemarkung Gilten, 
Flur 8. Der Gestaltungsbereich ist dem folgenden Übersichtsplan zu 
entnehmen:

 
Plangebiet markiert – Quelle LGLN, Katasteramt Fallingbostel

Der Bebauungsplan Nr. 13 „Kirchende Südwest von Gilten“ mit örtlicher 
Bauvorschrift und die Begründung dazu sowie die zusammenfassende 
Erklärung stehen gem. § 10 Abs. 3 BauGB auf der Internetseite der 
Samtgemeinde Schwarmstedt www.schwarmstedt.de unter „Bürger + 
Familien / Bauen + Wohnen / Bebauungspläne / laufende Verfahren“ zur 
Verfügung. 

Zusätzlich liegen die Planunterlagen in der Gemeindeverwaltung im 
Rathaus (Zimmer 26) in Schwarmstedt, Am Markt 1, öffentlich aus.  Sie 
können nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 05071-809-45) 
eingesehen werden. Die Planunterlagen können auch in Papierform 
unter der genannten Telefonnummer oder per E-Mail unter 
bauleitplanung@schwarmstedt.de angefordert werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass
 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

 beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB,

http://www.schwarmstedt.de/
mailto:bauleitplanung@schwarmstedt.de


 und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht gem. §215 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Gilten unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 13 
„Kirchende Südwest von Gilten“ mit örtlicher Bauvorschrift in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Schwarmstedt, den 13.10.2021      GEMEINDE GILTEN  
    Der Gemeindedirektor 

                    gez. Gehrs


